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(54) Verbindungselement zum Verbinden von Stützprofilen für Balkonplatten oder dergleichen, 
Gebäudeteil und Gebäudeteilanordnung

(57) Beschrieben wird ein Verbindungselement (1)
für Stützprofile (9, 10) auf dem Gebiet des Hochbaus,
mit einem oberen Profilteil (2) zum gesteckten Verbinden
mit einem ersten Stützprofil (9), mit einem unteren Pro-
filteil (3) zum gesteckten Verbinden mit einem zweiten

Stützprofil (10) und mit einem in einem zu stützenden
Bauteil (7), wie einer Balkonplatte, aufzunehmenden Mit-
telbereich (4), wobei zumindest an einem dem unteren
Profilteil (3) zugewandten Ende des Mittelbereichs (4)
ein starr mit dem Mittelbereich (4) verbundenes Aufla-
gerteil (6) für das zu stützende Bauteil (7) vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verbin-
dungselement für Stützprofile auf dem Gebiet des Hoch-
baus, insbesondere für Stützprofile von Balkonen oder
Laubengängen, mit einem oberen Profilteil zum gesteck-
ten Verbinden mit einem ersten Stützprofil und mit einem
unteren Profilteil zum gesteckten Verbinden mit einem
zweiten Stützprofil. Die Profilteile dienen dabei zum si-
cheren Positionieren der Stützprofile an dem Verbin-
dungselement.
[0002] Weiterhin betrifft die Erfindung ein Gebäudeteil,
insbesondere in Plattenform, zur gestützten Anbringung
an einem Gebäude unter Verwendung von Stützhohlpro-
filen sowie eine Gebäudeteilanordnung aus einer Anzahl
zu stützender, übereinander liegender Bauteile, wie Bal-
kone oder dergleichen, mit entsprechenden Stützeinrich-
tungen.
[0003] Bei der Herstellung von Balkonen, Laubengän-
gen oder dergleichen, insbesondere bei einem nachträg-
lichen Anbringen an bereits existierenden Bauwerken,
kommen regelmäßig zu stützende Bauteile in Form mas-
siver Betonplatten zum Einsatz, die auf zwei oder vier
Stützen in Form von relativ dünnwandigen, hohlen Stütz-
profilen ruhen. Ein vordringliches Problem stellt dabei die
Einleitung der Gewichtskraft der zu stützenden Bauteile
in die Stützen bzw. die Ableitung der Stützenkräfte aus
darüber liegenden Bauteilen dar.
[0004] Aus der DE 295 07 126 ist eine Anordnung be-
kannt, bei der obere und untere Aufsteckprofile für Stütz-
hohlprofile mittels einer Durchgangsschraube mit einem
Rahmen verbunden sind, der ein zu stützendes Bauteil
in Form einer Balkonplatte umgibt. Dabei wird eine Stütz-
kraft zunächst von oben in den Rahmen eingeleitet und
anschließend von diesem teilweise an eine darunterlie-
gende Stütze weitergegeben.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verbindungselement, ein Gebäudeteil sowie eine Ge-
bäudeteilanordnung der jeweils eingangs genannten Art
anzugeben, bei denen die Kraftein- bzw. -durchleitung
verbessert ist und die ohne einen tragenden Rahmen für
das zu stützende Bauteil auskommen.
[0006] Die Aufgabe wird durch ein Verbindungsele-
ment mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1, durch
ein Gebäudeteil mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 15 und durch eine Gebäudeteilanordnung mit
den Merkmalen des Patentanspruchs 15 gelöst.
[0007] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind jeweils Gegenstand von Unteransprüchen, deren
Wortlaut hiermit durch Bezugnahme in die vorliegende
Beschreibung aufgenommen wird, um unnötige Textwie-
derholungen zu vermeiden.
[0008] Erfindungsgemäß umfasst ein Verbindungs-
element für Stützprofile auf dem Gebiet des Hochbaus
ein oberes Profilteil zum gesteckten Verbinden mit einem
ersten Stützprofil, ein unteres Profilteil zum gesteckten
Verbinden mit einem zweiten Stützprofil und einen in ei-
nem zu stützenden Bauteil, wie einer Balkonplatte, auf-

zunehmenden Mittelbereich, wobei zumindest an einem
dem unteren Profilteil zugewandten Ende des Mittelbe-
reichs ein starr mit dem Mittelbereich verbundenes Auf-
lagerteil für das zu stützende Bauteil vorgesehen ist.
[0009] Auf diese Weise ist im Wesentlichen ein innen-
liegendes Verbindungselement für Stützprofile geschaf-
fen, das insbesondere ohne einen zusätzlichen Rahmen
für das zu stützende Bauteil auskommt, was sich sowohl
aus Kostengründen als aus Gründen der Ästhetik von
Vorteil erweist. Bei geeigneter Ausgestaltung der oberen
und unteren Profilteile als Aufsteckprofile sowie der
Stützprofile als aufzusteckende Hohlprofile kann so ein
von außen völlig unsichtbares Verbindungselement ge-
schaffen werden.
[0010] Grundsätzlich ist es dabei einerseits möglich,
dass wenigstens eines der Profilteile als Aufsteckprofil
zum Aufstecken von als Hohlprofile ausgebildeten Stütz-
profilen ausgebildet ist. Andererseits kann zusätzlich
oder alternativ vorgesehen sein, dass wenigstens eines
der Profilteile als Aufnahmeprofil zum Einstecken der
Stützprofile ausgebildet ist.
[0011] Erfindungsgemäß ist ein Gebäudeteil, insbe-
sondere in Plattenform, z. B. eine Balkonplatte, zur ge-
stützten Anbringung an einem Gebäude unter Verwen-
dung von Stützprofilen gekennzeichnet durch wenig-
stens ein erfindungsgemäßes Verbindungselement,
dessen Mittelbereich in dem Gebäudeteil aufgenommen
ist.
[0012] Vorzugsweise ist in Weiterbildung des erfin-
dungsgemäßen Gebäudeteils vorgesehen, dass das Ge-
bäudeteil in gestütztem Zustand nach Anbringung an
dem Gebäude auf dem Auflagerteil des Verbindungsele-
ments aufliegt.
[0013] Eine erfindungsgemäße Gebäudeteilanord-
nung ist gekennzeichnet durch eine Anzahl von erfin-
dungsgemäßen Gebäudeteilen und eine Anzahl von
Stützprofilen zum Aufstecken auf bzw. zum Einstecken
in die oberen und/oder unteren Profilteile der Gebäude-
teile, wobei die Gebäudeteile vertikal übereinander an-
geordnet sind und wenigstens ein unteres Profilteil eines
ersten Gebäudeteils über eines der Stützprofile mit ei-
nem oberen Profilteil eines unter dem ersten Gebäudeteil
angeordneten zweiten Gebäudeteils verbunden ist.
[0014] In Weiterbildung des erfindungsgemäßen Ver-
bindungselements können die oberen und unteren Pro-
filteile im Querschnitt sowohl rechteckig, insbesondere
quadratisch als auch rund, insbesondere kreisförmig
ausgebildet sein, was mit einer entsprechenden inneren
bzw. äußeren Ausbildung der Stützprofile einhergeht, je
nach dem, ob diese auf die Profilteile gesteckt oder in
diesen aufgenommen sind.
[0015] Die oberen und unteren Profilteile können
gleich oder unterschiedlich ausgebildet sein, um so das
Aufstecken bzw. Aufnehmen gleichartiger oder verschie-
denartiger Stützhohlprofile zu ermöglichen. Eine Weiter-
bildung des Verbindungselements sieht also vor, dass
die oberen und unteren Profilteile gleiche Abmessungen
zum Aufstecken bzw. Aufnehmen gleichartiger Stützpro-
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file aufweisen. Eine andere Weiterbildung sieht dagegen
vor, dass die oberen und unteren Profilteile unterschied-
liche Abmessungen zum Aufstecken bzw. Aufnehmen
verschiedenartiger Stützprofile aufweisen.
[0016] Aus Gründen der Kraftdurchleitung kann der
Mittelbereich und/oder das Auflagerteil bei einer Weiter-
bildung des erfindungsgemäßen Erfindungselements
massiv ausgebildet sein und kann des Weiteren einen
gegenüber dem oberen und/oder unteren Aufsteckprofil
verminderten Querschnitt aufweisen.
[0017] Außerdem kann bei einer anderen Weiterbil-
dung der Erfindung vorgesehen sein, dass der Mittelbe-
reich gegenüber dem oberen Profilteil und/oder dem un-
tern Profilteil einen verminderten Querschnitt aufweist.
Insbesondere kann dabei das Auflagerteil durch die
Querschnittsminderung des Mittelbereichs gebildet sein.
[0018] Die starre Verbindung insbesondere zwischen
Auflagerteil und Mittelbereich wird in Weiterbildung des
erfindungsgemäßen Verbindungselements vorzugswei-
se durch Schweißen erreicht.
[0019] Bei einer anderen Weiterbildung des erfin-
dungsgemäßen Verbindungselements sind die Profiltei-
le als voneinander getrennte Elemente ausgebildet und
jeweils starr mit dem Mittelbereich des Verbindungsele-
ments verbunden. Wenn jedoch auch horizontale Kräfte
aufzunehmen sind, so dass eine gewisse Biegesteifigkeit
der Anordnung aus Verbindungselement und Stützpro-
filen erforderlich ist, sieht eine besondere Ausgestaltung
des erfindungsgemäßen Verbindungselements vor,
dass die oberen und unteren Profilteile durch jeweilige
Enden eines gemeinsamen Elements, beispielsweise ei-
nes Verbindungsrohrs, gebildet sind, das in den Mittel-
bereich des Verbindungselements eingesetzt ist, wobei
der Mittelbereich entsprechend als Hohlkörper ausgebil-
det ist.
[0020] In Weiterbildung dieser letzten Variante des er-
findungsgemäßen Verbindungselements weist das ge-
meinsame Element weiterhin Verbindungsmittel, bei-
spielsweise Bohrungen und geeignete Schraub- oder
Klemmmittel, zum lösbaren Verbinden mit aufgesteckten
Stützhohlprofilen auf. Vorteilhafterweise werden die
Stützhohlprofile und das gemeinsame Element (Verbin-
dungsrohr) auf diese Weise radial miteinander verbun-
den, um die angestrebte Biegesteifigkeit der Anordnung
zu gewährleisten.
[0021] Zu Zwecken der Schall- und/oder Wärmeent-
kopplung kann weiterhin vorgesehen sein, dass in einem
dem zu stützenden Bauteil zugewandten Bereich des
Auflagerteils ein flexibles Material angeordnet ist, insbe-
sondere ein schall- und/oder wärmedämmendes Mate-
rial, vorzugsweise Neopren.
[0022] Aus demselben Grunde kann in Weiterbildung
des erfindungsgemäßen Verbindungselements auch
vorgesehen sein, dass der Mittelbereich an seiner Au-
ßenfläche zumindest bereichsweise ein flexibles Mate-
rial aufweist, insbesondere ein schall- und/oder wärme-
dämmendes Material, vorzugsweise Neopren.
[0023] Auf diese Weise lässt sich eine schwingungs-

mechanische Entkopplung von zu stützendem Bauteil
und einer aus Verbindungselement und Stützhohlprofi-
len gebildeten Stützstruktur oder -anordnung erreichen,
wodurch eine effiziente Schalldämmung bewirkbar ist.
Insbesondere wird (Tritt-)Schall nicht von einem gestütz-
ten Bauteil auf die Stützstruktur und/oder weitere ge-
stützte Bauteile übertragen.
[0024] Weitere Vorteile und Eigenschaften der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung
von Ausführungsbeispielen anhand der Zeichnung. Es
zeigt:

Figur 1 eine Ausgestaltung des erfindungsgemäßen
Verbindungselements im Längsschnitt;

Figur 2 einen Querschnitt durch das Verbindungs-
element gemäß Figur 1;

Figur 3 das Verbindungselement gemäß Figur 1
nach dem Einsetzen in ein zu stützendes
Bauteil und nach dem Aufstecken von Stütz-
hohlprofilen;

Figur 4 eine weitere Ausgestaltung in das erfin-
dungsgemäße Verbindungselement im
Längsschnitt;

Figur 5 eine weitere Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Verbindungselements im Längs-
schnitt;

Figur 6 eine weitere Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Verbindungselements im Längs-
schnitt und in einem teilweise demontierten
Zustand;

Figur 7 das Verbindungselement gemäß Figur 6 im
zusammengesetzten Zustand;

Figur 8 eine weitere Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Verbindungselements im Längs-
schnitt und in einem teilweise demontierten
Zustand;

Figur 9 eine Schnittansicht entlang der Linie A-A in
Figur 8; und

Figur 10 das Verbindungselement gemäß Figur 8 im
zusammengesetzten Zustand.

[0025] Figur 1 zeigt eine erste Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Verbindungselements für Stützprofile
auf dem Gebiet des Hochbaus, das heißt zum Verbinden
von Stützprofilen, insbesondere zum Verbinden von
Stützprofilen für Balkone oder dergleichen. In der gezeig-
ten Ausgestaltung weist das Verbindungselement 1 ein
oberes Profilteil in Form eines Aufsteckprofils 2 zum Auf-
stecken eines ersten Stützprofils (in Figur 1 nicht gezeigt)
sowie ein unteres Profilteil in Form eines Aufsteckprofils
3 zum Aufstecken eines zweiten Stützprofils (in Fig. 1
nicht gezeigt) auf, wobei die Stützprofile als Hohlprofile
ausgebildet sind und deshalb nachfolgend auch als
Stützhohlprofile bezeichnet werden. Die ersten und zwei-
ten Aufsteckprofile 2, 3 sind über einen Mittelbereich 4
des Verbindungselements 1 miteinander verbunden, wo-
bei jeweils zwischen dem Mittelbereich 4 und dem obe-
ren Aufsteckprofil 2 bzw. dem unteren Aufsteckprofil 3
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ein Auflagerteil 5 bzw. 6 angeordnet ist. Die vorstehend
genannten einzelnen Bestandteile des Verbindungsele-
ments 1 sind untereinander starr verbunden, insbeson-
dere verschweißt.
[0026] Der Mittelbereich 4 ist gemäß dem gezeigten
Ausführungsbeispiel als massiver Stahlstab mit kreisför-
migem Querschnitt ausgebildet. Die Auflagerteile 5, 6
sind als Stahlscheiben mit ebenfalls kreisförmigem Um-
fang ausgebildet, welcher Außenabmessungen der auf-
zusteckenden Stützhohlprofile entspricht. Die Auflager-
teile 5, 6 überragen dementsprechend den Mittelbereich
4 des Verbindungselements in radialer Richtung. Auf ei-
ner dem Mittelbereich 4 jeweils abgewandten Oberfläche
des Auflagerteils 5 bzw. des Auflagerteils 6 ist das obere
Aufsteckprofil 2 bzw. das untere Aufsteckprofil 3 in Form
einer Hülse mit ebenfalls kreisförmigem Querschnitt an-
geordnet und verschweißt. Ein Außendurchmesser der
Hülsen ist geringfügig kleiner als der Innendurchmesser
der aufzusteckenden Stützhohlprofile. Die gesamte An-
ordnung der einzelnen Bestandteile des Verbindungs-
elements 1 ist symmetrisch bezüglich einer Längsachse
L des stabförmigen Mittelbereichs 4.
[0027] Fig. 2 zeigt einen Querschnitt durch das erfin-
dungsgemäße Verbindungselement gemäß Fig. 1, etwa
entlang der Linie II-II in Fig. 1. Die Figur zeigt nochmals
die bezüglich der Längsachse L symmetrische Anord-
nung bzw. Formgebung von Mittelbereich 4, (unterem)
Aufsteckprofil 3 und Auflagerteil 6. Wie sich anhand der
Darstellung in Fig. 1 ergibt, ist das Verbindungselement
1 im Bereich des oberen Aufsteckprofils 2 bzw. des Auf-
lagerteils 5 in gleicher Weise ausgebildet.
[0028] Fig. 3 zeigt das Verbindungselement gemäß
Fig. 1 und 2 nach dem Einbringen des Mittelbereichs 4
in ein zu stützendes Bauteil 7, bei dem es sich insbeson-
dere um eine Balkonplatte aus Beton (in Form eines Fer-
tigbauteils oder aus Ortbeton hergestellt) oder derglei-
chen zur Anbringung an einem nicht gezeigten Gebäude
handeln kann. Typischer Weise wird das Verbindungs-
element hierbei schon bei der Herstellung des Bauteils
7 in dieses eingesetzt und z. B. einbetoniert. Allerdings
ist es im Rahmen einer zweiteiligen Ausgestaltung des
Verbindungselement auch möglich, dieses nachträglich
in das Bauteil 7 einzusetzen. Zu diesem Zweck ist in dem
zu stützenden Bauteil 7 ein Durchbruch 8 vorgesehen,
der Schultern oder Absätze 8a, 8b aufweist, wobei seine
innere Kontur gerade einer gemeinsamen äußeren Kon-
tur des Mittelbereichs 4 und der Auflagerteile 5, 6 des
Verbindungselements 1 entspricht, so dass dieses in
dem Durchbruch 8 im Wesentlichen formschlüssig auf-
genommen ist. Dabei liegen die Auflagerteile 5, 6 des
Verbindungselements 1 auf ihrer dem Mittelbereich 4 je-
weils zugewandten (Innen-)Seite an den im Bereich des
Durchbruchs 8 gebildeten Schultern oder Absätzen 8a,
8b des zu stützenden Bauteils 7 an.
[0029] Wie der Fachmann erkennt, ergeben sich die
beschriebenen Strukturen des Bauteils 7 jedoch auch im
Falle der erstgenannten Lösung, d. h. beim Einbetonie-
ren des Verbindungselements bzw. dessen Mittelbe-

reichs.
[0030] Der Vollständigkeit halber sind in Fig. 3 noch
auf das obere Aufsteckprofil 2 bzw. das untere Aufsteck-
profil 3 jeweils aufgesteckte Stützhohlprofile 9, 10 sche-
matisch eingezeichnet, die sich jeweils in Verlängerung
der Längsachse L (vgl. Figur 1) des Verbindungsele-
ments 1 erstrecken.
[0031] Das vorstehend beschriebene Verbindungs-
element 1 fungiert in Bezug auf das zu stützende Bauteil
7 als innenliegender Stützverbinder. Es dient zur Reali-
sierung einer reinen Steckverbindung zwischen den
Stützhohlprofilen 9, 10 ohne Verschraubung nach Art ei-
ner nicht eingespannten Pendelstütze.
[0032] In der Ausgestaltung gemäß Fig. 3 ist das Ver-
bindungselement 1 in der Seitenansicht nach Einbringen
in das zu stützende Bauteil 7 und nach Aufstecken der
Stützhohlprofile 9, 10 unsichtbar, wobei der in dem zu
stützenden Bauteil 7 aufgenommene Teil des erfin-
dungsgemäßen Verbindungselements 1, das heißt der
Mittelbereich 4 und die daran befestigten Auflagerteile
5, 6 mit der Ober- bzw. Unterkante des Bauteils endet
bzw. abschließt.
[0033] Die Anordnung aus Verbindungselement 1 und
Bauteil 7 wird vorliegend auch als Gebäudeteil bezeich-
net.
[0034] Bei einer Lasteinleitung von oben, z. B. bei einer
Gebäudeteil- oder Bauteilanordnung aus mehreren
übereinander angeordneten zu stützenden Bauteilen,
wie Balkonen, mit entsprechend dazwischen angeord-
neten Stützhohlprofilen, wird die eingeleitete Kraft über
den querschnittsverjüngten Mittelbereich (oder auch
Dorn) 4 durch das Bauteil 7 geleitet, das heißt von dem
relativ dünnwandigen Hohlprofil der Stütze (beispielswei-
se des Stützhohlprofils 9) auf das Vollprofil des Mittelbe-
reichs 4 in dem zu stützenden Bauteil 7 und weiter auf
eine darunter angeordnete Stütze (beispielsweise das
Stützhohlprofil 10). Das zu stützende Bauteil 7 selbst liegt
dabei nur im Bereich seiner unteren Absätze 8b auf dem
unteren Auflagerteil 6 des Verbindungselements 1 auf,
so dass im Bereich des Auflagerteils 5 bzw. der oberen
Absätze 8a erfindungsgemäß keine Kräfte auf das Bau-
teil 7 übertragen werden und dessen Werkstoff (z. B.
Beton) zwischen den Auflagerteilen 5, 6 nicht überlastet
werden kann.
[0035] In Weiterbildung der gezeigten Ausgestaltung
der Erfindung kann das untere Auflagerteil 6 auch größer,
insbesondere größer als das obere Auflagerteil 5 ausge-
bildet sein, um die Auflagekraft des zu stützenden Bau-
teils 7 besser aufnehmen zu können. Eventuell geht da-
bei die Unsichtbarkeit des Verbindungselements 1 auf
der Unterseite des zu stützenden Bauteils 7 verloren, da
das Auflagerteil 6 dann seitlich über das Stützhohlprofil
10 hinausragt. Da allerdings - wie gesagt - das obere
Auflagerteil 5 nur zur Lasteinleitung in den Mittelbereich
4 verwendet wird, ist die Unsichtbarkeit des Verbin-
dungselements 1 an der Oberseite des zu stützenden
Bauteils 7 auf jeden Fall gewährleistet.
[0036] Fig. 4 zeigt eine weitere Ausgestaltung des er-
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findungsgemäßen Verbindungselements 1 im Längs-
schnitt. Die gezeigte Ausgestaltung entspricht im We-
sentlichen derjenigen gemäß Fig. 1 und Fig. 2, so dass
vorliegend nur auf zusätzliche Merkmale der weiteren
Ausgestaltung explizit eingegangen wird.
[0037] Gemäß dem in Fig. 4 gezeigten Ausführungs-
beispiel weist das Verbindungselement 1 auf der Außen-
seite des Mittelbereichs 4 und an dem Mittelbereich 4
jeweils zugewandten Seiten der Auflagerteile 5, 6 eine
Beschichtung 11 a-c aus einem flexiblen Material, ins-
besondere einem Schaumstoff, vorzugsweise Neopren
auf. Dieses besitzt schallisolierende Eigenschaften und
entkoppelt bzw. beabstandet das Verbindungselement
1 schallschutztechnisch, d. h. schwingungstechnisch
von dem zu stützenden Bauteil (in Fig. 4 nicht gezeigt).
Außerdem kann die flexible Beschichtung 11 a-c noch
wärmeisolierende Eigenschaften aufweisen.
[0038] Insbesondere durch das Vorsehen der flexiblen
Beschichtung 11 b im Bereich des oberen Auflagerteils
5 wird im Bereich der Oberseite des zu stützenden Bau-
teils (vgl. Fig. 3) die angestrebte Lastentkopplung ge-
währleistet, da keine Kraft von einer oberen Stütze, d. h.
dem Stützhohlprofil 9 in Fig. 3 an das zu stützende Bauteil
übertragen wird. Somit sollte auch dann, wenn kein
Schallschutz gewünscht ist, eine derartige Kraftentkopp-
lung vorhanden sein.
[0039] Insbesondere in Weiterbildung der Ausgestal-
tung gemäß Fig. 4 kann vorgesehen sein, das untere
Auflagerteil 6 größer auszubilden, damit eine Druckein-
wirkung auf die flexible Beschichtung 11c in diesem Be-
reich nicht übermäßig groß wird. Somit lässt sich aus-
schließen, dass es zu einer Beschädigung der flexiblen
Beschichtung 11 c in diesem Bereich kommt.
[0040] Fig. 5 zeigt eine weitere Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Verbindungselements im Längs-
schnitt. Dieses entspricht wiederum im Wesentlichen der
bereits detailliert beschriebenen Ausgestaltung gemäß
Fig. 1 und Fig. 2, so dass vorliegend nur auf Abweichun-
gen explizit eingegangen wird.
[0041] Während das Verbindungselement 1 gemäß
Fig. 1 und Fig. 2 im Bereich des oberen Aufsteckprofils
2 / des oberen Auflagerteils 5 und des unteren Aufsteck-
profils 3 / des unteren Auflagerteils 6 gleichartig ausge-
bildet ist, weist das Verbindungselement 1 gemäß Fig. 5
diesbezüglich eine Asymmetrie auf, wobei das untere
Aufsteckprofil 3 und das untere Auflagerteil 6 gegenüber
dem oberen Aufsteckprofil 2 und dem oberen Auflagerteil
5 in radialer Richtung, das heißt senkrecht zur Längs-
achse L ein Übermaß aufweisen. Auf diese Weise lassen
sich mit dem Verbindungselement 1 gemäß Fig. 5 Stütz-
hohlprofile (nicht gezeigt) verbinden, die unterschiedli-
che Querschnitte aufweisen.
[0042] Selbstverständlich können auch bei der Ausge-
staltung gemäß Fig. 5 die in Fig. 4 gezeigten und weiter
oben ausführlich beschriebenen Beschichtungen aus ei-
nem flexiblen Material vorhanden sein, obwohl diese in
Fig. 5 nicht explizit dargestellt sind.
[0043] Fig. 6 zeigt eine weitere Ausgestaltung des er-

findungsgemäßen Verbindungselements im Längs-
schnitt und in einem teilweise demontierten Zustand.
Dargestellt ist ein zu stützendes Bauteil 7, beispielsweise
eine Balkonplatte, die einen Durchbruch 8’ aufweist, wel-
cher im Wesentlichen dem Durchbruch 8 gemäß Fig. 3
entspricht. Allerdings weist der Durchbruch 8’ im Gegen-
satz zu dem Durchbruch 8 in Fig. 3 nur im unteren Bereich
des Bauteils 7 Absätze oder Schultern 8a’ auf. In den
Durchbruch 8’ ist der vorliegend als Hohlzylinder ausge-
bildete Mittelbereich 4 des Verbindungselements 1 ein-
gesetzt. Dieser weist an seinem in Bezug auf das Bauteil
7 unteren Ende ein kreisringförmiges Auflagerteil 6 auf,
das starr mit dem Mittelbereich 4 des Verbindungsele-
ments verbunden, vorzugsweise verschweißt ist. Dabei
ragt der Mittelbereich 4 in die Öffnung des ringförmigen
Auflagerteils 6 hinein, ohne dieses jedoch vollständig zu
durchdringen. Das Auflagerteil 6 ist ansonsten im Be-
reich der Absätze 8a’ formschlüssig in dem Durchbruch
8’ des Bauteils 7 aufgenommen, so dass es nach unten
hin nicht über das Bauteil 7 hinaussteht.
[0044] Bei der Ausgestaltung gemäß Fig. 6 werden die
oberen und unteren Aufsteckprofile 2, 3 des Verbin-
dungselements 1 durch ein gemeinsames Element in
Form eines Rohres 12, das heißt eines hohlen Kreiszy-
linders gebildet, der im Bereich des Durchbruchs 8’ in
den hohlen Mittelbereich 4 des Verbindungselements 1
eingesetzt wird. In Fig. 6 ist das rohrförmige gemeinsame
Element 12 in seinem demontierten Zustand gezeigt, das
heißt bevor es in den hohlen Mittelbereich 4 des Verbin-
dungselements 1 eingesetzt wird.
[0045] Die Längserstreckung des gemeinsamen Ele-
ments 12 ist dabei deutlich größer als die Stärke des zu
stützenden Bauteils 7, so dass das eingesetzte gemein-
same Element 12 das zu stützende Bauteil 7 an dessen
Ober- und Unterseite deutlich überragt. Die das zu stüt-
zende Bauteil 7 überragenden Enden des gemeinsamen
Elements 12 sind somit geeignet, obere und untere Auf-
steckprofile 2, 3 analog zu den Ausgestaltungen gemäß
den Figuren 1 bis 5 zu bilden. Anschließend können die
Stützhohlprofile 9, 10 auf die überstehenden Enden des
gemeinsamen Elements 12 aufgesteckt werden. Dies ist
nachfolgend in Fig. 7 noch ergänzend dargestellt.
[0046] Fig. 7 zeigt das Verbindungselement gemäß
Fig. 6 im zusammengesetzten Zustand. Gemäß der Dar-
stellung in Fig. 7 ist das gemeinsame Element 12 in den
hohlen Mittelbereich 4 des Verbindungselements 1 ein-
gesetzt. Die freien Enden des gemeinsamen Elementes
12 dienen als obere und untere Aufstützprofile 2, 3 zum
Aufstecken der Stützhohlprofile 9, 10. Dabei entspre-
chen die äußeren Abmessungen insbesondere des un-
teren Stützhohlprofils 10 gerade den äußeren Abmes-
sungen des Mittelbereichs 4, so dass das untere Stütz-
hohlprofil 10 mit seinem dem zu stützenden Bauteil 7
zugewandten Ende in das ringförmige Auflagerteil 6 ein-
greift und dort mit dem Mittelbereich 4 in Anlage tritt.
[0047] Um die Lagesicherheit der erhaltenen Anord-
nung aus Stützhohlprofilen 9, 10 und Verbindungsele-
ment 1 sicherzustellen, sind oberhalb und unterhalb des
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zu stützenden Bauteils 7 geeignete Verbindungsmittel
13, 14 vorgesehen. Vorliegend sind diese in Form einer
radialen Verschraubung realisiert. Zu diesem Zweck wei-
sen sowohl das gemeinsame Element 12 als auch die
Stützhohlprofile 9, 10 geeignete Bohrungen auf, die im
zusammengesetzten Zustand der Anordnung gemäß
Fig. 7 fluchten, so dass geeignete Schraubmittel zum
Verschrauben des gemeinsamen Elements 12 mit dem
jeweiligen Stützhohlprofil 9, 10 verwendbar sind. Bei der
Ausgestaltung gemäß Fig. 7 umfassen die Verbindungs-
mittel 13, 14 beispielsweise geeignete Schrauben mit ei-
nem Spreizkonus (Spreizschrauben).
[0048] Ragt das Element 12 weit genug in die Stütz-
hohlprofile 9, 10 hinein, kann der geschaffenen Verbin-
dung zudem eine gewisse Biegesteifigkeit zugewiesen
werden (steife Verbindung).
[0049] Figur 8 zeigt eine weitere Ausgestaltung des
erfindungsgemäßen Verbindungselements im Längs-
schnitt und in einem teilweise demontierten Zustand. Das
gezeigte Verbindungselement 1 entspricht weitgehend
den Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Verbin-
dungselements, die weiter oben anhand der Figuren 1
bis 7 bereits detailliert erläutert wurden, so dass vorlie-
gend wiederum nur auf hiervon abweichende Besonder-
heiten genauer einzugehen ist.
[0050] Gemäß der Darstellung in Figur 8 sind das obe-
re 2’ und das untere Profilteil 3’ an dem Mittelbereich 4
des Verbindungselements 1 nicht als Aufsteckprofile
ausgebildet, auf welche entsprechende Stützhohlprofile
aufgesteckt werden, sondern als Hohlprofilteile, die ih-
rerseits zum Aufnehmen von im Wesentlichen massiven
Stützprofilen 9’, 10’ dienen. Mit anderen Worten: Beim
Gegenstand der Figur 8 wird nicht ein hohles Stützprofil
auf ein Profilteil des Verbindungselements 1 aufgesteckt,
sondern es wird umgekehrt das Stützprofil in ein zu seiner
Aufnahme ausgebildetes Profilteil eingesteckt, so dass
die dargestellte Lösung in geometrisch-struktureller Hin-
sicht gerade eine Umkehrung der bisher beschriebenen
Lösungsansätze darstellt.
[0051] Das Verbindungselement 1 weist zu diesem
Zweck auf von dem Mittelbereich 4 abgewandten Seiten
der Auflagerteile 5, 6 jeweils einen äußeren, umlaufen-
den Rand 2a’ bzw. 3a’ auf, dessen Innenabmessungen
jeweils geringfügig größer sind als entsprechende Au-
ßenabmessungen der Stützprofile 9’, 10’.
[0052] Die Stützprofile 9’, 10’ können in diesem Zu-
sammenhang als "normale" DoppelT-Profile ausgebildet
sein, wie insbesondere der in Figur 9 gezeigte Schnitt
entlang der Linie A-A in Figur 8 zeigt.
[0053] Unter erneuter Bezugnahme auf Figur 8 weisen
die Stützprofile 9’, 10’ an ihren in den Profilteilen 2’, 3’
aufzunehmenden Stirnseiten jeweils plattenförmige
Endstücke 9a’, 10a’ auf, die im zusammengesetzten Zu-
stand des Verbindungselements 1 mit den freien, äuße-
ren Flächen der Auflagerteile 5, 6 in Anlage treten. Dieser
Aspekt ist in der beigefügten Figur 10 nochmals zeich-
nerisch dargestellt.
[0054] Figur 10 zeigt das Verbindungselement gemäß

Figur 8 im zusammengesetzten Zustand. Das Verbin-
dungselement 1 ist derart innerhalb eines zu stützenden
Bauteils 7 angeordnet, dass die Oberkanten der Umran-
dungen 2a’, 3a’ gerade mit der Bauteiloberseite bzw. der
Bauteilunterseite fluchten, so dass sich nach Aufnahme
der Stützprofile 9’, 10’ ein insbesondere ästhetisch an-
sprechender Abschluss ergibt.
[0055] Wie der Fachmann erkennt, sind die vorste-
hend beschriebenen Ausgestaltungen der vorliegenden
Erfindung nicht auf die gezeigten Querschnitte für die
Bestandteile des Verbindungselements 1, die Stützhohl-
profile 9, 10 bzw. die Stützprofile 9’, 10’ und die Durch-
brüche 8, 8’ in dem zu stützenden Bauteil 7 beschränkt.
Insbesondere können in diesem Zusammenhang neben
den explizit dargestellten kreisförmigen Querschnitten
auch rechteckige, speziell quadratische Querschnitte
Verwendung finden.
[0056] Des Weiteren sei noch darauf hingewiesen,
dass die flexible Beschichtung oder Ummantelung der
Auflagerteile und/oder des Mittelbereichs des erfin-
dungsgemäßen Verbindungselements auch in seitlicher
Richtung gegen den Eintrag von Horizontalkräften wirk-
sam ist. Dabei ist es in Abwandlung der Darstellung in
Fig. 4 nicht unbedingt erforderlich, die flexible Beschich-
tung sowohl an der Ober- als auch an der Unterseite des
zu stützenden Bauteils vorzusehen, da bereits ein Vor-
sehen an der Unterseite für die angestrebte Entkopplung
ausreichend sein kann.
[0057] Ein hervorragendes Merkmal einer Ausgestal-
tung der vorliegenden Erfindung ist die Querschnittsre-
duzierung innerhalb des Verbindungselements, das
heißt von den Profilteilen/Auflagerteilen zum Mittelbe-
reich zur Krafteinleitung bzw. Kraftdurchleitung der Ge-
wichtskraft des zu stützenden Bauteils.
[0058] Wie der Fachmann erkennt, ist die vorliegende
Erfindung nicht auf den Einsatz bei Balkonplatten be-
schränkt, sondern kann vorteilhafterweise bei beliebigen
zu stützenden, insbesondere plattenförmigen Bauteilen,
wie Laubengängen oder dergleichen, eingesetzt werden.
[0059] Erfindungsgemäß läuft dabei in jedem Fall die
Stützkraft von oben nicht über das zu stützende Bauteil,
beispielsweise also die Balkonplatten oder einen diese
umgebenden Rahmen, sondern wird durch das innenlie-
gende Verbindungselement (Stützenverbinder) durch
das zu stützende Bauteil hindurchgeleitet. Die Gewichts-
kraft des zu stützenden Bauteils wird - wie weiter oben
detailliert beschrieben - durch formschlüssige Überlap-
pung im Bereich der beschriebenen Schultern bzw. Ab-
sätze über das untere Auflagerteil des Verbindungsele-
ments auf die Stützen (Stützprofile) übertragen. Zu die-
sem Zweck ist bei bestimmten Ausgestaltungen der Er-
findung das relativ dünnwandige Hohlprofil der Stützen
innerhalb des zu stützenden Bauteils deutlich auf einen
runden und massiven Stab als Mittelbereich des Verbin-
dungselements reduziert.
[0060] Bei der Ausgestaltung gemäß den Figuren 6
und 7 können die Stützprofile im Bereich des zu stützen-
den Bauteils eingespannt werden, so dass auch der An-
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schluss von nicht horizontal verlaufenden Strukturen, wie
Dächern oder dergleichen, möglich ist. Dabei wird die
Einspannung über das eingesteckte gemeinsame Ele-
ment (Verbindungsprofil) erreicht.

Patentansprüche

1. Verbindungselement (1) für Stützprofile (9, 10; 9’,
10’) auf dem Gebiet des Hochbaus, mit einem obe-
ren Profilteil (2; 2’) zum gesteckten Verbinden mit
einem ersten Stützprofil (9; 9’), mit einem unteren
Profilteil (3; 3’) zum gesteckten Verbinden mit einem
zweiten Stützprofil (10) und mit einem in einem zu
stützenden Bauteil (7), wie einer Balkonplatte, auf-
zunehmenden Mittelbereich (4), wobei zumindest an
einem dem unteren Profilteil (3; 3’) zugewandten En-
de des Mittelbereichs (4) ein starr mit dem Mittelbe-
reich (4) verbundenes Auflagerteil (6) für das zu stüt-
zende Bauteil (7) vorgesehen ist.

2. Verbindungselement (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens eines der Profilteile (2, 3) ein Auf-
steckprofil zum Aufstecken von als Hohlprofilen aus-
gebildeten Stützprofilen (9, 10) ist.

3. Verbindungselement (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens eines der Profilteile (2’, 3’) als Auf-
nahmeprofil zum Einstecken eines der Stützprofile
(9’, 10’) ausgebildet ist.

4. Verbindungselement (1) nach mindestens einem der
Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die oberen und/oder die unteren Profilteile (2,
3; 2’, 3’) im Querschnitt rund, insbesondere kreisför-
mig oder rechteckig, insbesondere quadratisch aus-
gebildet sind.

5. Verbindungselement (1) nach mindestens einem der
Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die oberen und unteren Profilteile (2, 3; 2’, 3’)
als voneinander getrennte Elemente ausgebildet
und jeweils starr mit dem Mittelbereich (4) verbunden
sind, gegebenenfalls über ein jeweils zugeordnetes
Auflagerteil(5,6).

6. Verbindungselement (1) nach mindestens einem der
Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Mittelbereich (4) an seiner Außenfläche
zumindest bereichsweise ein flexibles Material (11a)
aufweist, insbesondere ein schall- und/oder wärme-
dämmendes Material, vorzugsweise Neopren.

7. Verbindungselement (1) nach mindestens einem der
Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass in einem dem zu stützenden Bauteil (7) zuge-
wandten Bereich des Auflagerteils (6) ein flexibles
Material (11c) angeordnet ist, insbesondere ein
schall- und/oder wärmedämmendes Material, vor-
zugsweise Neopren.

8. Verbindungselement (1) nach mindestens einem der
Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
das Auflagerteil (6) seitlich gegenüber dem Mittel-
bereich (4) hervorsteht.

9. Verbindungselement (1) nach mindestens einem der
Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Mittelbereich (4) gegenüber dem oberen
Profilteil (2; 2’) und/oder dem unteren Profilteil (3; 3’)
einen verminderten Querschnitt aufweist.

10. Verbindungselement (1) nach mindestens einem der
Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die oberen und unteren Profilteile (2, 3; 2’, 3’)
durch jeweilige Enden eines gemeinsamen Ele-
ments (12) gebildet sind, das in den als Hohlkörper
ausgebildeten Mittelbereich (4) des Verbindungs-
elements (1) eingesetzt ist.

11. Verbindungselement (1) nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass das gemeinsame Element (12) Verbindungs-
mittel (13, 14) zum lösbaren Verbinden, insbeson-
dere zum radialen Verschrauben, mit aufgesteckten
bzw. aufgenommenen Stützprofilen (9, 10; 9’, 10’)
aufweist.

12. Verbindungselement (1) nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass das gemeinsame Element (12) rohrförmig und
der Mittelbereich (4) des Verbindungselements (1)
dazu komplementär ausgebildet ist.

13. Gebäudeteil (7), insbesondere in Plattenform, zur
gestützten Anbringung an einem Gebäude unter
Verwendung von Stützprofilen (9, 10; 9’, 10’), ge-
kennzeichnet durch wenigstens ein Verbindungs-
element (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dessen Mittelbereich (4) in dem Gebäude-
teil (7) aufgenommen ist.

14. Gebäudeteil (7) nach Anspruch 13 mit wenigstens
einem Verbindungselement (1), das weiterhin zu-
mindest die Merkmale von Anspruch 6 oder 7 auf-
weist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Mittelbereich (4) bzw. das Auflagerteil (6)
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durch das flexible Material (11a, 11c) von dem rest-
lichen Gebäudeteil (7) beabstandet ist.

15. Gebäudeteilanordnung, gekennzeichnet durch:

- eine Anzahl von Gebäudeteilen (7) nach An-
spruch 13 oder 14;
- eine Anzahl von Stützprofilen (9, 10; 9’, 10’)
zum Aufstecken auf bzw. zum Einstecken in die
oberen und/oder unteren Profilteile (2, 3; 2’, 3’)
der Gebäudeteile (7);

wobei die Gebäudeteile (7) vertikal übereinander an-
geordnet sind und wenigstens ein unteres Profilteil
(3; 3’) eines ersten Gebäudeteils (7) über eines der
Stützprofile (9, 10; 9’, 10’) mit einem oberen Profilteil
(2, 2’) eines unter dem ersten Gebäudeteil (7) ange-
ordneten zweiten Gebäudeteils (7) verbunden ist.
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